
Der Kirchenaustritt aus einer Kirche oder aus einer sonstigen Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft öffentlichen Rechts mit Wirkung für den staatlichen Bereich (z. B.
Wegfall der Kirchensteuerpflicht, Wechsel der Konfession) ist durch Kirchenaustrittsgesetze der
Länder geregelt. Er erfolgt durch Erklärung bei dem zuständigen Standesamt, in dessen Bezirk
der Erklärende seinen Wohnsitz hat. Die Erklärung kann mündlich zur Niederschrift des
Urkundsbeamten des Standesamtes oder schriftlich in öffentlich beglaubigter Form abgegeben
werden. Der Erklärende muss sich bei einer mündlichen Erklärung durch Vorlage eines gültigen
Personalausweises ausweisen; sonstige Ausweispapiere reichen ggf. nur in Verbindung mit
einer aktuellen Meldebescheinigung aus.

Der Kirchenaustritt kann von Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und nicht
geschäftsunfähig sind, selbst erklärt werden, auch gegen den Willen des gesetzlichen
Vertreters. Für Kinder unter 14 Jahren und Geschäftsunfähige erfolgt die Erklärung durch die
gesetzlichen Vertreter, denen das Sorgerecht zusteht. Jedoch können nach dem Gesetz über
religiöse Kindererziehung die gesetzlichen Vertreter ab dem zwölften Lebensjahr den Austritt
nicht gegen den Willen des Kindes erklären. Die Zustimmung zum Austritt kann nur das Kind
selbst abgeben.

Das Standesamt erteilt auf Wunsch und gegen eine Gebühr eine Austrittsbescheinigung. Der
Austritt wird mit Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift über die mündliche
Erklärung unterzeichnet oder die Erklärung in schriftlicher Form bei dem Standesamt
eingegangen ist.

Für den Kirchenaustritt wird eine Gebühr von 30,– Euro erhoben.

Hinweise zur Kirchenaustrittserklärung
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Die Kirchensteuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Austrittserklärung
wirksam wird.



Erklärung über den Kirchenaustritt

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der

Bei einer schriftlichen Austrittserklärung muss ein Notar Ihre Unterschrift beglaubigen. Die vom Notar ausgestellte Urkunde
müssen Sie oder der Notar anschließend an das zuständige Standesamt weiterleiten. Eine schriftliche Erklärung durch einen
Brief oder eine E-Mail an das Standesamt entspricht nicht der vorgeschriebenen Form und kann daher nicht rechtswirksam
entgegengenommen werden.

Name Geburtsname Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ, Ort

Absender:
Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

An das Standesamt
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Name der Religionsgemeinschaft

Ort, Datum Unterschrift

Eingangsvermerke
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